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GEMEINDE KIPPENHEIM         

        
H A U S H A L T S P L A N 

        
für das Haushaltsjahr 2026 

        
(01.01.2026 - 31.12.2026) 

        

        

        

 Einwohnerzahlen:     
        

 a) nach der Volkszählung am 17.05.1939 1.794 EW 
        

 b) nach der Volkszählung am 13.09.1950 2.861 EW 
        

 c) nach der Volkszählung am 06.06.1961 3.122 EW 
        

 d) nach der Volkszählung am 27.05.1970 3.670 EW 
        

 e) nach der Volkszählung am 27.05.1987 4.164 EW 
        

 f) nach dem fortgeschriebenen Stand    

  der Einwohnerzahl am 30.06.1990  4.536 EW 
        

 g) nach dem fortgeschriebenen Stand    

  der Einwohnerzahl am 30.06.2025  5.518 EW 
        
        
        

 Gemarkungsfläche:   2.084 ha 
        
        

 Steuerkraftsummen:     
        

  Jahr  EURO  €/EW  
  2015  5.467.917  1.037,16  
  2016  5.984.917  1.118,26  
  2017  6.282.383  1.173,84  
  2018  5.989.807  1.075,76  
  2019  6.948.737  1.247,98  
  2020  8.395.176  1.518,11  
  2021  8.883.973  1.603,32  
  2022  7.935.670  1.419,12  
  2023  8.693.449  1.552,68  
  2024  9.780.650  1.742,81  
  2025  8.419.497  1.509,95  
  2026  8.764.680  1.588,38  
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Haushaltssatzung der Gemeinde Kippenheim 
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2026 

die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 15.196.900 €

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 15.002.000 €

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 194.900 €

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0€

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0€

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0€

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 194.900 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 14.808.400 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 13.634.000 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 1.174.400 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 618.500 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.526.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 908.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 266.000 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0€

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0€

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0€

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 266.000 €
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§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden entsprechend der Hebesatzsatzung vom 18.11.2024 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge;

320 v. H.
205 v. H.

für die Gewerbesteuer auf 
der Steuermessbeträge.

340 v. H.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Kippenheim, den 23.02.2026

brod, Bürgermeister
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 
 
 
 
I. Allgemeines 
 
 
Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 und dem Ge-
setz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschrif-
ten vom 16. April 2013 hat der Landtag von Baden-Württemberg die rechtlichen Grundlagen 
zur Führung der Haushaltswirtschaft der Kommunen und kommunalen Körperschaften nach 
der Kommunale Doppik geschaffen. Nach der Verlängerung der Übergangsfristen um wei-
tere vier Jahre ist das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für alle 
Kommunen in Baden-Württemberg spätestens ab dem Jahr 2020 anzuwenden. 
Die Gemeinde Kippenheim stellte das Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das neue 
kommunale Haushaltsrecht um. 
 
Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als 
Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, son-
dern doppisch bebucht. Während die Kameralistik eine zahlungsorientierte Darstellungs-
form ist, bei welcher im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, erfolgen im NKHR 
die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie 
der Zahlungsvorgänge (Ein- und Auszahlungen) in einem doppischen Rechnungswesens. 
So berücksichtigt das NKHR beispielsweise auch die Abschreibungen die zwar einen Auf-
wand darstellen aber keinen Geldfluss zur Folge haben. 
 
Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und die Rechnungslegung 
auf drei Komponenten: 
 
 Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen 

Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge aus 
dem laufenden Betrieb incl. der bilanziellen Abschreibungen. 
 

 Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Aus-
zahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben 
den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwal-
tungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Ein-
zahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zah-
lungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften aus-
gewiesen.  
 

 Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorge-
schrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung 
(Mittelherkunft) nach. 
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Haushaltsaufbau im NKHR 

Der Gesamthaushalt wird im NKHR in sogenannte Teilhaushalte unterteilt, welche den 
Haushalt übersichtlicher gestalten sollen.  
 
Die Gemeinde Kippenheim hat sich für eine Unterteilung in 6 Teilhaushalte entschieden: 
 
 

Teilhaushalt    Bezeichnung   
    

THH 1   Verwaltungsmanagement 
    

THH 2   Sicherheit und Ordnung, Soziales 
    

THH 3   Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 
    

THH 4   Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung 
    

THH 5   Planen und Bauen, Natur und Umwelt 
    

THH 6   Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 
Innerhalb dieser Teilhaushalte hat die Gemeinde Kippenheim auf Grundlage des verbindlich 
vorgeschriebenen Produktplans Baden-Württemberg eine weitere Tiefengliederung vorge-
nommen und eine produktorientierte Gliederung nach Produktbereichen, Produktgruppen 
und Produkten/Kostenstellen vorgenommen.  
 
Die Planung und Bewirtschaftung auf den Kostenstellen erfolgt kostenartengerecht.  
Grundlage für den Aufbau der Sachkonten und damit für die Gliederungstiefe ist der ver-
bindlich vorgeschriebene Kontenplan Baden-Württemberg.  
 
  
Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Er-
gebnis) sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis) ausge-
wiesen. Das ordentliche Ergebnis soll unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus 
Vorjahren ausgeglichen werden. Sofern dies nicht möglich ist, sind das Sonderergebnis und 
danach Überschussrücklagen aus Vorjahren hierfür zu nutzen. 
Ist auch dies nicht ausreichend oder nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden 
Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Ba-
siskapital zu verrechnen.  
Es ist also zunächst mittels des ordentlichen Ergebnisses darzustellen, dass die Gemeinde 
in der Lage ist, den laufenden Aufwand mithilfe der laufenden Erträge abzudecken. 
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II. Rechnungsergebnis 2024 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Februar 2024 die Haushaltssat-
zung 2024 beschlossen.  
 
Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht erstellt ist, konnten auch die Jahresab-
schlüsse ab dem Jahr 2020 noch nicht fertig gestellt werden.  
 
Obwohl bei den Aufwendungen die Abschreibungen und bei den Erträgen die Auflösungen 
von Zuschüssen und Beiträgen noch nicht errechnet und gebucht sind, zeichnet sich ein 
deutlicher Überschuss ab. 
 
Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 sieht zum Stand 20.03.2026 wie folgt 
aus: 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnisrechnung 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Fortgeschriebener
Ansatz 2024 

 
EUR 

Ergebnis 
2024 

 
EUR 

Vergleich 
Ergebnis-Ansatz 

 
EUR 

1 + Steuern und ähnliche 
Abgaben 

8.020.900 8.341.991,59 321.092 

2 + Zuweisungen und 
Zuwendungen, Umlagen 

3.563.800 3.523.822,30 39.978- 

3 + Aufgelöste 
Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

385.000 0,00 385.000- 

5 + Entgelte für öffentliche 
Leistungen oder 
Einrichtungen 

1.054.600 1.097.407,04 42.807 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

361.300 510.829,68 149.530 

7 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

166.500 202.921,59 36.422 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 214.900 363.858,85 148.959 

9 + Aktivierte Eigenleistungen und 
Bestandsveränderungen 

0 8.101,75 8.102 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 172.800 164.247,81 8.552- 

11 = Ordentliche Erträge 13.939.800 14.213.180,61 273.381 

12 - Personalaufwendungen 2.452.500- 2.157.791,12- 294.709 

13 - Versorgungsaufwendungen 0 168.830,52- 168.831- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

2.218.000- 1.766.260,43- 451.740 

15 - Abschreibungen 1.279.800- 13.381,66- 1.266.418 

16 - Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 

5.200- 3.862,93- 1.337 

17 - Transferaufwendungen 8.141.800- 8.000.375,14- 141.425 

18 - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

1.026.600- 829.262,74- 197.337 

19 = Ordentliche Aufwendungen 15.123.900- 12.939.764,54- 2.184.135 

20 = Ordentliches Ergebnis 1.184.100- 1.273.416,07 2.457.516 

 
 
Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt zwischen Planansatz und vorläufigem Er-
gebnis ergeben sich wie folgt: 
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Erträge: 
- Gewerbesteuer: + 340.000 € 
- Erträge aus Verkauf (Holzverkauf): + 106.000 € 
- Zinserträge (Festgeld): + 149.000 € 

 
Aufwendungen: 

- Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen): - 126.000 € 
- Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen (Straßen, Wege, Kanal): - 270.000 € 
- Sachverständigenkosten: - 170.000 € 
- Zuschüsse an übrige Bereiche (Kindergartenträger): - 179.000 € 

 
 
III. Entwicklung des Haushalts 2025 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17. Februar 2025 die Haushaltssat-
zung 2025 beschlossen.  
 
Wie aus nachfolgender Übersicht ersichtlich ist, weist das vorläufige Ergebnis zum Stand 
20.03.2026 ein positives Ergebnis aus. (In dieser Übersicht sind jedoch noch keine Ab-
schreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Abschlussbuchungen enthalten!) 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnisrechnung 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Fortgeschriebener
Ansatz 2025 

 
EUR 

Ergebnis 
2025 

 
EUR 

Vergleich 
Ergebnis-Ansatz 

 
EUR 

1 + Steuern und ähnliche 
Abgaben 

7.467.800 9.175.476,94 1.707.677 

2 + Zuweisungen und 
Zuwendungen, Umlagen 

4.098.600 4.251.236,98 152.637 

3 + Aufgelöste 
Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

395.100 0,00 395.100- 

5 + Entgelte für öffentliche 
Leistungen oder 
Einrichtungen 

1.048.700 1.149.822,70 101.123 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

382.550 496.374,38 113.824 

7 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

393.130 278.504,45 114.626- 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 164.600 258.745,67 94.146 

9 + Aktivierte Eigenleistungen und 
Bestandsveränderungen 

0 0,00 0 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 148.100 162.099,25 13.999 

11 = Ordentliche Erträge 14.098.580 15.772.260,37 1.673.680 

12 - Personalaufwendungen 2.692.400- 2.426.233,89- 266.166 

13 - Versorgungsaufwendungen 0 0,00 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

2.080.740- 1.755.256,54- 325.483 

15 - Abschreibungen 1.340.400- 637,48- 1.339.763 

16 - Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 

5.200- 3.938,23- 1.262 

17 - Transferaufwendungen 7.931.100- 7.926.106,94- 4.993 

18 - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

891.700- 678.677,16- 213.023 

19 = Ordentliche Aufwendungen 14.941.540- 12.790.850,24- 2.150.690 

20 = Ordentliches Ergebnis 842.960- 2.981.410,13 3.824.370 
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Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes errechnet sich wie folgt: 
 
 Vorläufiger Überschuss per 31.12.2025    2.981.410 € 
 + Auflösung Zuschüsse und Beiträge (lt. Plan)      395.100 € 
 - Abschreibungen (lt. Plan)     1.340.400 € 
          ---------------- 
  Vorläufiger Überschuss 2025     2.036.110 € 
 
Da weiterhin Buchungen / Abgrenzungen ins Vorjahr erfolgen, ist dies lediglich eine Mo-
mentaufnahme zum Stand 20.03.2026, die sich noch laufend verändert. 
 
Wesentliche Abweichungen zwischen Planansatz und vorläufigem Ergebnis ergeben sich 
derzeit wie folgt: 
 
Erträge: 

- Gewerbesteuer: + 1.621.000 € 
 
Aufwendungen: 

- Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen): - 266.000 € 
- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: - 278.000 € 
- Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen (Straßen, Wege, Kanal): - 170.000 € 
- Sachverständigenkosten: - 159.000 € 

 
 
In der Finanzrechnung stellt sich das Ergebnis wesentlich besser dar als geplant.  
Dies ist die Folge daraus, dass sich aus der laufenden Verwaltung Mehreinnahmen in Höhe 
von 2,35 Mio € und Wenigerausgaben in Höhe von rund 1 Mio € ergeben haben und insbe-
sondere beim Grunderwerb und bei den Baumaßnahmen jeweils rund 500.000 € weniger 
ausgegeben wurde. 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtfinanzrechnung 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Fortgeschriebener 
Ansatz 2025 

 
EUR 

Ergebnis 
2025 

 
EUR 

Vergleich 
Ergebnis-Ansatz 

 
EUR 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 7.467.800 9.175.616,79 1.707.817 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

4.098.600 4.359.094,97 260.495 

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.048.700 1.106.483,83 57.784 

5 + Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte 382.550 503.524,74 120.975 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 393.130 447.131,46 54.001 

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 164.600 268.058,11 103.458 

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 148.100 194.756,22 46.656 

9 = Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

13.703.480 16.054.666,12 2.351.186 

10 - Personalauszahlungen 2.692.400- 2.431.100,71- 261.299 

11 - Versorgungsauszahlungen 0 0,00 0 

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.080.740- 1.740.385,37- 340.355 

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5.200- 3.916,16- 1.284 

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 7.931.100- 7.693.017,16- 238.083 

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 891.700- 711.550,03- 180.150 

16 = Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

13.601.140- 12.579.969,43- 1.021.171 

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 
Ergebnisrechnung 

102.340 3.474.696,69 3.372.357 
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtfinanzrechnung 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Fortgeschriebener 
Ansatz 2025 

 
EUR 

Ergebnis 
2025 

 
EUR 

Vergleich 
Ergebnis-Ansatz 

 
EUR 

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.000 29.914,52 23.915 

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 
Entgelten für Investitionstätigkeit 

300.000 18.576,11 281.424- 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 500.000 223.166,20 276.834- 

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzvermögen 

0 35.875,00 35.875 

23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 806.000 307.531,83 498.468- 

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 

1.000.000- 542.146,26- 457.854 

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.310.000- 744.509,55- 565.490 

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 

280.700- 123.678,13- 157.022 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 435.404,62- 435.405- 

28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0,00 0 

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 
Vermögensgegenständen 

0 7.711,20- 7.711- 

30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.590.700- 1.853.449,76- 737.250 

31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit 

1.784.700- 1.545.917,93- 238.782 

32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 1.682.360- 1.928.778,76 3.611.139 

 
 
 
 
 
Liquidität 
 
Die Finanzrechnung weist im Jahr 2025 aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung einen Überschuss von     3.474.697 €  (17) 
aus. 
Nachdem zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten 2025 
ein Finanzierungsmittelbedarf von       1.545.918 €  (31) 
bestanden hat  
errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von   1.928.779 €  (32) 
welcher den liquiden Mitteln (ehemalige Rücklage) zugeführt werden kann. 
 
Zum Ende des Jahres 2025 verfügt die Gemeinde Kippenheim 
über liquide Mittel in Höhe von       14.410.450 € 
 
Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 schuldenfrei. 
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III. Haushalt 2026 
 
 
Bei der Aufstellung des Haushalts 2026 wurden folgende Zahlen zu Grunde gelegt: 
 

 das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 
 das vorläufige Rechnungsergebnis 2025 
 die November-Steuerschätzung 2025 und der Haushaltserlass 2026 

 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 09.02.2026 wurde der Haushaltsplan 2026 
vorberaten.  
 
In den Vorjahren wurden für große Maßnahmen wie 
 

 Kanalbaumaßnahmen Schmieheim 2. BA 
 barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 
 Umbau Straßenbeleuchtung Schloß-, Dorf-, Kirchstraße 

 
bereits entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Da sich der Baufortschritt aus den ver-
schiedensten Gründen verzögert hat, konnten diese noch nicht durchgeführt bzw. abge-
schlossen und endabgerechnet werden. Daher wurden für die (Rest-)Abwicklung im Jahr 
2026 erneut Mittel veranschlagt. 
 
 
Als größte Einzelmaßnahmen im Jahr 2026 sind vorgesehen: 
 
- Endabrechnung Kanalbaumaßnahmen Schmieheim 2. BA mit 117.000 € 
- barrierefreier Umbau der Bushaltestellen mit 130.000 € (weitere 100.000 € in 2027) 
- Umbau Straßenbeleuchtung Schloß-, Dorf-, Kirchstraße mit 120.000 € 
 
 
Die Ansätze im Ergebnishaushalt 2026 wurden auf Grundlage der vorläufigen Vorjahreser-
gebnisse vorsichtig optimistisch geplant. 
 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform 
zum 01.01.2025 neu festgesetzt auf 320 v.H. für die Grundsteuer A und auf 205 v.H. für die 
Grundsteuer B. Im Jahr 2026 bleiben diese und auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer 
(340 v.H.) unverändert. 
 
 
Die Beschlussfassung des Haushalts 2026 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 23.02.2026. 
 
Der Gemeinderat setzt sich im Jahr 2026 aus folgenden Mitgliedern zusammen: 

- Bürgermeister und Vorsitzender: Matthias Gutbrod 
- CDU-Fraktion: Otto Hebding, Gregor Käser, Dr. Martin Müller, Matthias Nowack, 

Carola Richter und Simone Singler 
- FWV-Fraktion: Günter Ackermann, Dieter Kirschbaum, Jörg Kölble und Lothar Stulz 
- Offene Fraktion: Brian Michael Bosch (über Liste Bündnis 90/GRÜNE), Irene Pre-

schle und Matthias Stulz (über Liste SPD) sowie Maximilian Zipf (über Liste FDW) 
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1. Gesamtergebnishaushalt 
 
 

lfd. 

  Ordentliche Erträge                  (Gesamthaushalt) 

vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

Nr. 2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

      1 2 3 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 8.341.992 7.467.800 7.982.500 

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 3.523.822 4.098.600 4.705.200 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 395.100 388.500 

4 + sonstige Transfererträge 0 0 0 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.097.407 1.048.700 1.157.500 

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 510.830 382.550 419.300 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.995 393.130 183.300 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 363.859 164.600 208.000 

9 + Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen 8.102 0 0 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 164.248 148.100 152.600 

11 = Ordentliche Erträge 14.211.254 14.098.580 15.196.900 
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lfd. 

  Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt) 

vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

Nr. 2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

      1 2 3 

12 - Personalaufwendungen 2.326.622 2.692.400 2.604.400 

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.766.260 2.080.740 2.135.500 

15 - Abschreibungen 13.382 1.340.400 1.368.000 

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.863 5.200 4.700 

17 - Transferaufwendungen 8.000.375 7.931.100 8.021.700 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 812.270 891.700 867.700 

19 = Ordentliche Aufwendungen 12.922.771 14.941.540 15.002.000 
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2. Erträge 
 
 

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 8.341.992 7.467.800 7.982.500 

Grundsteuer A 19.057 19.000 18.000 

Grundsteuer B 716.613 724.000 735.000 

Gewerbesteuer 3.339.769 2.300.000 2.500.000 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.362.310 3.511.900 3.684.000 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 533.100 540.100 657.200 

Vergnügungssteuer 59.185 55.000 60.000 

Hundesteuer 33.811 35.000 33.000 

Sonstige steuerähnliche Erträge 6.845 7.000 7.000 

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 271.302 275.800 288.300 
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2.11 Entwicklung Grundsteueraufkommen 2016 - 2026 
 
 

Jahr  Grundsteuer A Grundsteuer B Gesamt 

2016 20.750 € 661.055 € 681.805 € 

2017 20.657 € 675.738 € 696.394 € 

2018 19.214 € 712.578 € 731.792 € 

2019 18.347 € 693.476 € 711.823 € 

2020 19.454 € 699.069 € 718.523 € 

2021 19.359 € 701.617 € 720.976 € 

2022 18.791 € 710.760 € 729.551 € 

2023 18.374 € 708.627 € 727.001 € 

2024 19.060 € 716.613 € 735.673 € 

2025 18.083 € 745.022 € 763.105 € 

Plan 2026 18.000 € 735.000 € 753.000 € 
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2.12 Entwicklung Gewerbesteueraufkommen 2016 - 2026 
 
 
Eine große und für die Gemeinde Kippenheim wichtige Einnahmequelle ist die Gewerbe-
steuer. Eine Schätzung der Steuereinnahmen 2026 ist jedoch aufgrund der konjunkturellen 
Schwankungen schwierig. Der Ansatz 2026 wurde weiterhin vorsichtig geschätzt, aufgrund 
der sehr positiven Entwicklung im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr aber leicht erhöht. 
Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 
 

Jahr  
Haushalts-  

ansatz 
Rechnungs-  

ergebnis 
Differenz 

2016 2.400.000 € 2.095.226 € -304.774 € 

2017 2.100.000 € 2.828.449 € 728.449 € 

2018 2.300.000 € 3.753.504 € 1.453.504 € 

2019 3.500.000 € 4.255.357 € 755.357 € 

2020 3.300.000 € 3.739.017 € 439.017 € 

2021 2.500.000 € 3.922.117 € 1.422.117 € 

2022 3.000.000 € 4.624.196 € 1.624.196 € 

2023 3.500.000 € 3.935.512 € 435.512 € 

2024 3.000.000 € 3.339.769 € 339.769 € 

2025 2.300.000 € 3.920.851 € 1.620.851 € 

2026 2.500.000 €     
 
Vermerk: Im Rechnungsergebnis 2020 ist eine erhaltene Kompensationszahlung in 
            Höhe von 851.905 € enthalten! 
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2.13 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer 2016 - 2026 
 
 

Jahr  
Rechnungs-  

ergebnis 

2016 2.622.891 € 

2017 2.845.792 € 

2018 2.897.111 € 

2019 2.988.178 € 

2020 2.797.167 € 

2021 3.101.227 € 

2022 3.023.400 € 

2023 3.237.299 € 

2024 3.362.310 € 

vorl. Ergeb. 2025 3.540.679 € 

Plan 2026 3.684.000 € 
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2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 3.523.822 4.098.600 4.705.200 

Schlüsselzuweisungen vom Land 2.438.319 3.221.700 3.632.900 

Sonstige allg. Zuweisungen Bund 10.798 4.800 0 

Sonstige allg. Zuweisungen Land 66.071 7.200 21.600 

Zuweisungen lfd. Zwecke Land 20.341 20.000 20.000 

Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich 1.446 0 0 

Zuweisungen Land aus FAG 986.848 844.900 1.030.700 

 
 
 

 Unter den Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke wurden folgende erwartete Zu-
schüsse veranschlagt: 
 

- Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft     13.000 € 
- Zuschuss verlässliche Grundschule        7.000 € 

 
 Die FAG Zuweisungen des Landes beinhalten 

  

- die Kindergartenförderung mit      379.400 € 
- die Kleinkindbetreuung mit     531.300 € 
- die pädagogische Leitungskraft      98.500 € 
- Gemeindeverbindungsstraßen          21.500 € 

 
 

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 1.097.407 1.048.700 1.157.500 

Verwaltungsgebühren 60.693 52.100 52.200 

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 138.015 125.600 145.300 

Abwassergebühren 758.776 750.000 800.000 

Nutzungsentschädigungen 139.923 121.000 160.000 
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2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 510.830 382.550 419.300 

Miete 86.000 80.300 90.200 

Betriebskosten 48.194 48.000 50.300 

Pacht 32.930 32.900 45.300 

Erträge aus Verkauf 299.586 210.850 221.000 

sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte 5.645 500 500 

Rückersätze Bauhof (Lohnkosten + Material) 38.475 10.000 12.000 

 
Die Erträge aus Verkauf beinhalten u. a. die Holzverkäufe aus dem Bereich Forstwirtschaft.   
 
 

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 200.995 393.130 183.300 

Erstattungen vom Bund 0 0 0 

Erstattungen vom Land 30.467 25.830 29.300 

Erstattungen von Gemeinden 45.778 47.100 46.300 

Erstattungen von Zweckverbänden 0 215.000 0 

sonstige Erstattungen 124.750 105.200 107.700 

 
 Bei den Erstattungen vom Land sind u. a. folgende erwartete Erstattungen veran-

schlagt: 
 

- Betreuung des jüdischen Friedhofes in Schmieheim 
- Pauschale Zuwendungen für Feuerwehr 
- Mithilfe im Bereich Abfallwirtschaft  
- Erstattungen für Landtagswahlen 

 
 Veranschlagt bei den Erstattungen von Gemeinden sind die von der Stadt Mahlberg 

erwarteten anteiligen Kostenbeteiligungen für den Revierleiter im Forstbetrieb 
 

 Die sonstigen Erstattungen beinhalten u.a. die Zahlungen des Wasserwerkes und 
der Seniorenstiftung für die Tätigkeiten des Bauhofes und der Verwaltung.   
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2.6 Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 363.859 164.600 208.000 

Zinsertrag von verb. Unternehmen 14.250 13.900 27.300 

Zinsertrag von Kreditinstituten 348.833 150.000 180.000 

Gewinnanteile aus verb. Unternehmen & Beteiligungen 331 300 300 

Weiterbelastung Bankgebühren 445 400 400 

 
Bei den Zinserträgen aus verb. Unternehmen handelt es sich um Zinseinnahmen aus Trä-
gerdarlehen an die Wasserversorgung.  
In Folge der guten Liquidität sind Festgeldanlagen bei Kreditinstituten geplant.   
 
 
 
 

2.7 Sonstige ordentliche Erträge 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 164.248 148.100 152.600 

Konzessionsabgaben 136.080,16 135.000 135.000 

Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. 11.550,13 10.000 10.000 

Andere sonstige ordentliche Erträge 16.617,52 3.100 7.600 

 
 
 

 Veranschlagte Einnahmen aus Konzessionsabgaben 
 

- Strom      130.000 € 
- Gas           5.000 € 

 
 Veranschlagte andere ordentliche Erträge 

 

- Bußgelder             500 € 
- Nachzahlungszinsen        2.000 € 
- Verspätungszuschläge        5.000 € 
- sonstige Erträge            100 € 
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3. Aufwendungen  
 
 

3.1 Personalausgaben 
 
 
Bei den Personalausgaben wurde in der Planzahl für das Jahr 2026 die gesetzliche Tarifer-
höhung vorgesehen. Ebenfalls beinhaltet sind die Versorgungsaufwendungen sowie die 
LOB Zahlungen an Beschäftigte. 
 
 
Personalkostenentwicklung 2016 bis 2026 
 

Jahr  
Rechnungs-  

ergebnis 

2016 1.972.449 € 
2017 2.055.569 € 
2018 2.101.964 € 
2019 2.244.896 € 
2020 2.259.255 € 
2021 2.226.593 € 
2022 2.144.552 € 
2023 2.209.398 € 
2024 2.326.622 € 
2025 2.426.234 € 
Plan 
2026 

2.604.400 € 
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3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 1.766.260 2.080.740 2.135.500 

Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen 415.549 492.500 406.500 

Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen 385.824 372.600 435.300 

Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens 346.687 566.200 566.500 

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (einschl. Fahr-
zeuge) 

124.742 112.900 131.300 

Erwerb von geringwertigem Vermögen 72.406 80.690 78.000 

Mieten und Pachten 19.210 20.800 20.300 

Verwaltungs-, Betriebs- u. Sachaufwendungen 401.843 435.050 497.600 

 
 
Bei den Unterhaltungskosten sind u. a. enthalten: 
 

 Umbau EG Poststr. 24 zur Wohnungen    31.500 € 
 Gebäudeunterhaltung Schloss Schmieheim   85.000 € 
 Unterhaltungsmaßnahmen Kanal   250.000 € 
 Unterhaltungsmaßnahmen Straßen   120.000 € 
 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege    10.000 € 
 Unterhaltungsmaßnahmen Gewässerschutz   20.000 € 
 Spielplätze        10.000 € 
 Klimaschutzmaßnahmen      10.000 € 
 Forstwirtschaft        15.000 € 

 
 
 

3.3 Abschreibungen 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 13.382 1.340.400 1.368.000 

Abschreibungen 13.382 1.340.400 1.368.000 

 
Durch die Inbetriebnahme des Bürgerhauses erhöhen sich ab dem Jahr 2023 die bilanziel-
len Abschreibungen. Der Gesamtbetrag beruht auf einer Hochrechnung. Die konkrete Zahl 
wird erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz vorliegen. 
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3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 3.863 5.200 4.700 

Aufwand aus Bankgebühren/Verwahrentgelt 2.407 3.700 3.700 

Bürgergabholz 1.456 1.500 1.000 

 
 

3.5  Transferaufwendungen 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 8.000.375 7.931.100 8.021.700 

Zuweisungen an Land 179 200 200 

Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände 10.217 5.500 10.500 

Zuweisungen an Zweckverbände 452.996 445.000 385.200 

Zuschüsse an private Unternehmen 124.114 129.000 130.000 

Zuschüsse an übrige Bereiche 2.022.658 2.388.750 2.421.800 

Gewerbesteuerumlage 344.100 236.800 257.400 

Finanzausgleichsumlage 2.249.550 1.901.100 1.963.300 

Kreisumlage 2.787.486 2.820.500 2.848.500 

Umlage an übrige Bereiche 9.075 4.250 4.800 

 
 
 

 Bei den Zuweisungen an Zweckverbände sind veranschlagt: 
 

- Abwasserverband Raumschaft Lahr    304.800 € 
- Abwasserzweckverband südl. Ortenau     80.400 € 
 

 Bei den Zuweisungen an private Unternehmen sind u. a. die Zuschusszahlungen an 
den Schwimmbadbetreiber beinhaltet. 
 

 Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten u. a. folgende Leistungen: 
 

- Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten          1.128.800 € 
- Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Kippenheim 604.500 € 
- Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Schmieheim 413.600 € 
- Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten   177.000 € 
- Zuschüsse an Tagesmütter         7.000 € 
- Zuschüsse an Vereine        69.700 € 
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3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
 

  

  Bezeichnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 

  2024 2025 2026 

  EUR EUR EUR 

    GESAMT 812.270 891.700 867.700 

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten u. a. 56.677 29.300 30.800 

sonstige Aufwendungen 161.766 210.900 240.950 

Geschäftsaufwendungen 304.038 282.100 238.250 

Planungsaufwand  22.067 95.000 80.000 

Steuern und Versicherungen 125.708 138.400 142.800 

Erstattungen an Land, Gemeinden u. privat. Unternehmen 142.015 136.000 134.900 

 
 
 

 Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Entschädigungen enthalten u.a. 
 

- Sitzungsgelder Gemeinde- und Ortschaftsrat und Ausschüsse 
- Entschädigungszahlungen Feuerwehreinsätze 

 
 Bei den sonstigen Aufwendungen sind u. a. veranschlagt: 

 

- Schülerbetreuung        37.000 € 
- Jugendsozialarbeit an Schulen      28.000 € 
- Wirtschaftsförderung      11.500 € 
- Holzernte      120.000 € 
 

 Der Planungsaufwand beinhaltet die Kosten für die Erstellung und Änderungen von 
Bebauungsplänen (u.a. Kreisstraße, Feuerwehrgerätehaus und Investorenanspra-
che Festhallenareal). 
 
 

 

4. ordentliches Ergebnis 
 
 
Im Haushaltsplan 2026 wurden ordentliche Erträge in Höhe von  15.196.900 € 
veranschlagt. 
Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von   15.002.000 € 
gegenüber. 
Unter dem Strich ergibt sich somit ein  
ordentliches Ergebnis in Höhe von          194.900 € 
 
Die endgültigen Jahresabschlüsse der Rechnungsjahre 2020 bis 2025 liegen noch nicht vor. 
Nach den vorläufigen Ergebnissen schließen die Vorjahre jedoch mit positiven Ergebnissen 
ab, die jeweils in das Folgejahr übertragen werden. So hat die Ergebnisrücklage zum Beginn 
des Haushaltsjahres 2026 einen voraussichtlichen Stand von 9,514 Mio €. Der geplante 
Überschuss 2026 kann ebenso der Rücklage zugeführt werden und wird diese nochmals 
etwas erhöhen. 
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5. Gesamtfinanzhaushalt 
 
 

  
Einzahlungen  

2026 
Auszahlungen 

2026 Saldo 

Aus laufender Verwaltungstätigkeit   
(Zahlungsmittelüberschuss Ergebnis-
haushalt) 

14.808.400 € 13.634.000 € 1.174.400 € 

Aus Investitionstätigkeit 618.500 € 1.526.900 € -908.400 € 

Veränderung des Finanzmittelbestan-
des (Liquiditätsabnahme)     

266.000 € 
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6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
 

    Bezeichnung 
Ansatz 

2026 

EUR 

Investitionszuschüsse vom Land 20.000 

Investitionszuschüsse vom Bund 0 

Beiträge und ähnliche Entgelte 98.500 

Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen 0 

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 500.000 

Summe aus Einzahlungen Investitionstätigkeit 618.500 

 
 Zuschüsse Land für: 

- Sirenenförderprogramm      20.000 € 
 

 Beiträge und ähnliche Entgelte 
  - Erschließungsbeiträge      50.000 € 

- Kanalbeiträge       48.500 € 
 

 Einzahlungen aus Verkauf von Sachvermögen 
  - Erlöse aus Grundstücksverkauf   500.000 € 
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7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
 

    Bezeichnung 
Ansatz 

2026 

EUR 

Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken 771.000 

Auszahlungen Hochbaumaßnahmen 70.000 

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 452.000 

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 50.000 

Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 163.200 

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 900 

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 19.800 

Summe aus Auszahlungen Investitionstätigkeit 1.526.900 
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Die veranschlagten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:    

Grunderwerb 
  

   

Grundstücke allgemein 771.000   
771.000 

Hochbaumaßnahmen: 
 

   

Feuerwehr Planungskosten Neubau gemeinsames Geräte-
haus 

50.000 

Schule Kippenheim Planung Neubau/Umbau 20.000   
70.000    

Tiefbaumaßnahmen: 
  

   

Sanierung Schmieheim Innerorts Kanalbaumaßnahmen 2. BA 112.000 
Sanierung Schmieheim Innerorts Kanalbaumaßnahmen 3. BA Planung 70.000 
Schützenstraße Einbau Rinne 5.000 
Bürgerhaus Schaffung zusätzlicher Parkflächen 15.000 
Bushaltestellen behindertengerechter Umbau 130.000 
Schloß-, Dorf-, Kirchstraße Umbau Straßenbeleuchtung 120.000   

452.000    

sonstige Baumaßnahmen: 
  

   

B3-Umfahrung Planungsrate 50.000   
50.000 

   
Erwerb bew. Sachvermögen / Finanzvermögen / immat. Vermögensgegen-
stände    

Allg. Verwaltung Erwerb immat. Vermögensgegenstände 19.800 

Bauhof Erwerb Fahrzeuge und Maschinen 17.300 
Feuerwehr Kippenheim diverse Beschaffungen 17.500 
Feuerwehr Schmieheim diverse Beschaffungen 90.000 
Katastrophenschutz Anschaffung von 2 Sirenen über das Sirenenför-

derprogramm 
30.000 

Kath. Kindergarten Bahnhofstraße Kinderbus U3 (Anteil 70%) 1.400 
AZV Südliche Ortenau Investitionsumlage 900 
Spielplatz Dorfbach Erwerb bew. Sachvermögen 7.000 

  183.900 
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8. Finanzierungstätigkeit 
 
 
Die geplanten Investitionen können ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine 
Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, sodass der Kernhaushalt auch weiterhin schuldenfrei 
ist.   
 
Durch sparsame Haushaltswirtschaft in den vergangenen Jahren wurden Rücklagen gebil-
det, welche nun zur Finanzierung verwendet werden sollen. Der Rücklagenbestand zum 
31.12.2019 (letzter kameraler Abschluss) beträgt 12.762.887 €. Zum Stichtag 31.12.2025 
konnten die liquiden Mittel weiter aufgebaut werden. 
 

 
 
 

9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) 
 
 
Laut Finanzhaushalt besteht im Jahr 2026 folgender Finanzmittelbedarf: 
 

 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts  1.174.400 € 
 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit     908.400 € 

---------------- 
           Finanzierungsmittelüberschuss gesamt       266.000 € 
 
Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2026 stellt sich wie folgt dar: 
 

 Liquide Mittel Stand 01.01.2026     14.410.450 € 
 Finanzmittelüberschuss 2026          266.000 € 

          ------------------ 
Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026  14.676.450 € 
 
 

10. Verpflichtungsermächtigung 
 
 
In der Haushaltssatzung 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. 
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11. Entwicklung der Verschuldung 
 
 
Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 im Kernhaushalt schuldenfrei. 
Darlehensaufnahmen sind im Jahr 2026 nicht vorgesehen.  
 

 
 
 
 
 

12. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2026 - 2029 
 
 
Der Gemeinderat hat im Rahmen einer Klausurtagung vom 28.06.2021 festgelegt, welche 
Investitionen in den kommenden Jahren realisiert werden sollen. In weiteren Klausuren in 
den Jahren 2024 und 2025 wurden die Planungen konkretisiert. Die entsprechenden Maß-
nahmen wurden in die Finanzplanung eingearbeitet.  
 
Die Gemeinde Kippenheim hat in den vergangenen Jahren sparsam gewirtschaftet und für 
die anstehenden großen Investitionen (z.B. Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerä-
tehauses oder Weiterentwicklung der Grundschulen) entsprechende Rücklagen gebildet. 
Der Rücklagenstand zum 31.12.2019 (letzter kameraler Haushalt) betrug 12.762.887 €. 
Diese Rücklagen wurden in das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) als liquide Eigen-
mittel übernommen. Im Planungszeitraum 2026 bis 2029 sind Investitionsmaßnahmen in 
Höhe von rd. 7,4 Mio. €. enthalten. Da aus dem Ergebnishaushalt in den kommenden Jah-
ren mit Zahlungsmittelüberschüssen gerechnet wird und die Gemeinde über eine gute Li-
quidität verfügt, sind in der Finanzplanung keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.  
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Lt. Finanzplanung sind im Ergebnishaushalt für den Zeitraum 2026 bis 2029 folgende Er-
träge und Aufwendungen veranschlagt: 
 
 

Ergebnishaushalt 2026 2027 2028 2029 GESAMT 
            
Ordentliche Erträge 15.196.900 14.790.800 15.681.800 15.667.800 61.337.300 
Ordentliche Aufwendungen 15.002.000 15.552.500 15.393.700 15.478.300 61.426.500 
veranschlagtes ordentliche Ergebnis 194.900 -761.700 288.100 189.500 -89.200 

 
 
Lt. Finanzplanung sind im Finanzhaushalt für den Zeitraum 2026 bis 2029 folgende Einzah-
lungen und Auszahlungen veranschlagt: 
 
 

Gesamtfinanzhaushalt 2026 2027 2028 2029 GESAMT 
            
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 14.808.400 14.401.200 15.290.200 15.274.200 59.774.000 
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 13.634.000 14.164.900 13.915.900 13.993.500 55.708.300 
Zahlungsmittelüberschuss 1.174.400 236.300 1.374.300 1.280.700 4.065.700 

      
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 618.500 577.000 650.000 500.000 2.345.500 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.526.900 2.528.000 2.605.000 765.000 7.424.900 

Finanzierungsmittelbedarf aus Investiti-
onstätigkeit -908.400 -1.951.000 -1.955.000 -265.000 -5.079.400 

      
Veranschlagter Finanzierungsmittelbe-
darf 266.000 -1.714.700 -580.700 1.015.700 -1.013.700 
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13. Gesamtbetrachtung

Der Haushaltsplan 2026 musste erstellt werden, obwohl die vorangegangenen Jahre noch 
nicht abgeschlossen sind. Die Ursache hierfür ist, dass die Umstellung zum 01.01.2020 auf 
das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) mit einem erheblichen Einführungsaufwand 
verbunden war. Hinzu kam, dass in den Jahren 2021 bis 2024 im Bereich der Finanzver­
waltung ein großer Personalwechsel stattgefunden hat. Erschwerend kam hinzu, dass durch 
die Grundsteuerreform und der Änderung des Paragraph 2b Umsatzsteuergesetz neben 
dem Tagesgeschäft noch zusätzliche Aufgaben von der Finanzverwaltung zu bewältigen 
waren.
Da die Eröffnungsbilanz noch nicht gefertigt ist, besteht im Bereich der Abschreibungen eine 
gewisse Unsicherheit, da diese noch nicht korrekt ermittelt werden können.

Die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2025 zeigen jedoch, dass diese deutlich 
besser abschließen werden als dies ursprünglich geplant war. Dank einer sparsamen Haus­
haltsführung konnten in den vergangenen Jahren neben den laufenden Aufgaben auch 
Großprojekte wie der Neubau des Bürgerhauses oder die Umgestaltung des Schlossgar­
tens in Schmieheim umgesetzt werden ohne dafür die Rücklagen „plündern“ oder gar eine 
Neuverschuldung vornehmen zu müssen.

Aufgrund des soliden Wirtschaftens der vergangenen Jahre ist es weiterhin möglich, neue 
Großprojekte auf den Weg zu bringen. Dies sind der Neubau eines gemeinsamen Feuer­
wehrgerätehauses, die Weiterentwicklung der Grundschulen sowie die Neuordnung des al­
ten Festhallenareals. Daneben wird im Jahr 2026 mit der Restabwicklung des 2. Bauab­
schnitts und der Aufnahme der Planungen des 3. Bauabschnitts der Erneuerung der Misch­
wasserkanalisation in Schmieheim und diversen Kanalsanierungsmaßnahmen wieder stark 
in das Abwassernetz investiert. Aber auch mit den sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen 
stehen viele kleinere aber dennoch arbeitsintensive Aufgaben für Verwaltung und Gemein­
derat an.

Kippenheim, im März 2026

Matthias Gutbrod
Bürgermeister

Carolin Schaub
Rechnungsamtsleiterin
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Gesamtergebnishaushalt 
 

Gemeinde Kippenheim  
 

Rechnungsjahr 2026 
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Gesamtfinanzhaushalt 
 

Gemeinde Kippenheim  
 

Rechnungsjahr 2026 

35



36



37



Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

  

 
          

      

 

 

 

Verwaltungsmanagement 

 

 

                         

Teilhaushalt 1 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 
 

Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen 
    

THH 1 11 Produktbereiche 

    
    11  - Innere Verwaltung - 

    
Produktgruppe 11.10 Steuerung 

  11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 

  11.14 Zentrale Funktionen 

  11.20 Organisation und EDV 

  11.21 Personalwesen 

  11.22 Finanzverwaltung / Kasse 

  11.23 Justitiariat 

  11.24 Gebäudemanagement 

  11.25 Bauhof 

  11.26 Zentrale Dienstleistungen 

  11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

  11.33 Grundstücksmanagement 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 

  

      

 

 

 

Sicherheit und Ordnung, Soziales 

 

 

 

         

 

Teilhaushalt 2 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 

       

 

Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen 
    

THH 2 12 / 31 Produktbereiche 

    
    12  - Sicherheit und Ordnung - 

    
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen 

  12.20 Ordnungswesen 

  12.21 Verkehrswesen 

  12.22 Einwohnerwesen 

  12.23 Personenstandswesen 

  12.24 Kommunales Grundbuchwesen 

  12.25 Sozialversicherung 

  12.60 Brandschutz 

    

    
    31  - Soziale Hilfen -  

    

  31.40 Soziale Einrichtungen 

  31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

  31.80 sonstige soziale Hilfen und Leistungen 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 
 

 

          

 

 

 

 

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 

 

 

 

     

 

 

Teilhaushalt 3 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 

    

    

Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen 
    

THH 3 21 / 36 Produktbereiche 

    
    21  - Schulträgeraufgaben - 

    
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen 

  21.40 Schülerbezogene Leistungen 

  21.50 sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 

    

    
    36  - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 

    

  36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 

  36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.-pflege 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung 

 
 
 
                

 
 
 

 
 
 

Teilhaushalt 4 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 
Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen 
    

THH 4 25 / 26 /27 / 28 / 29 / 41 / 42 / 57   Produktbereiche 

    
    25  - Archiv - 

    
Produktgruppe 25.21 Archiv 

    

    
    26  - Theater, Konzerte, Musikschulen - 

    

  26.20 Musikpflege 

    

    
    27  - VHS, Bibliotheken - 

    

  27.10 Volkshochschule 

  27.20 Bibliothek 

    

    
    28  - sonstige Kulturpflege - 

    

  28.10 sonstige Kulturpflege 

    

    
    29  - Förderung von Kirchen - 

    

  29.10 Förderung von Kirchen 

    

    
    41  - Gesundheitsdienste  - 

    

  41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege  

    

    
    42  - Sport und Bäder  - 

    

  42.10 Sportförderung 

  42.40 Schwimmbad 

  42.41 Sportstätten 

    

    
    57  - Wirtschaft und Tourismus  - 

    

  57.10 Wirtschaftsförderung 

  57.30 allg. Einrichtungen, Märkte 

  57.50 Tourismus 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 
 
 

                

   

     

 

  

                        Planen und Bauen, Natur und Umwelt 

 

                 

 

Teilhaushalt 5 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 

Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen 
    

THH 5 51 - 56 Produktbereiche 

    
    51  - Räumliche Planung und Entwicklung - 

    
Produktgruppe 51.10 Gemeindeentwicklung/ -planung 

  51.11 Flächen und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 

    
    52  - Bauen und Wohnen - 

    
  52.10 Bauordnung 

  52.20 Wohnungsbauförderung 

  52.30 Denkmalschutz/ -pflege 

    
    53  - Ver- und Entsorgung - 

    

  53.10 Elektrizitätsversorgung 

  53.20 Gasversorgung 

  53.30 Wasserversorgung 

  53.70 Abfallwirtschaft 

  53.80 Abwasserbeseitigung 

    
    54  - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 

    

  54.10 Gemeindestraßen 

  54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 

  54.70 Förderung des ÖPNV 

    
    55  - Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe - 

    
  55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 

  55.20 Gewässerschutz 

  55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 

  55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege 

  55.50 Forstwirtschaft 

  55.51 Landwirtschaft 

    
    56  - Umweltschutz - 

    
  56.10 Umweltschutzmaßnahmen 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 
 

          

 

 

 

 

                          Allgemeine Finanzwirtschaft 

 

 

  

      

 
 

Teilhaushalt 6 
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Gemeinde Kippenheim Haushaltsplan 2026 

  

 

    

Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen 
    

THH 6 61 Produktbereiche 

    
    61  - Allgemeinde Finanzwirtschaft - 

    
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 

  61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
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Haushaltsquerschnitt 
 

Gemeinde Kippenheim  
 

Rechnungsjahr 2026 
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STELLENPLAN  DER  GEMEINDE  KIPPENHEIM

für Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2026
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Amtsbezeichnung; 
Laufbahngruppe

Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe

Vermerke, 
Erläuterungen zu 

Spalte 3

gesamt davon mit 
Zulage gesamt tats. besetzt 

am 30.06.2025

1 2 3 4 5 6 7

Teil A: 
Bürgermeister B 2 1,00 1,00 1,00
Ortsvorsteher lt. Satzung 1,00 1,00 1,00

Gehobener Dienst A 13 1,21 1,61 0,61 0,60 bis 08.2025 in Elternzeit

A 12 0,50 0,50 0,50
A 11 2,00 2,00 2,00

5,71 0,00 6,11 5,11

Teil B:
11 1,00 1,00 1,00
10 0,00 0,00 0,00
9c 0,00 0,00 0,00

Entgeltgruppe 9b 2,02 2,02 2,02
9a 3,52 2,40 1,60 0,80 in Elternzeit

8 2,87 4,87 4,87
7 1,42 0,60 0,60
6 4,79 4,23 4,23 1,00 ab 03.2026

5 7,50 8,44 8,44
4 1,47 1,47 1,47
3 0,58 0,66 0,66
2 2,29 2,40 2,40
1 0,37 0,37 0,37

27,84 0,00 28,46 27,66

Teil A Beamte 5,71 6,11 5,11
Teil B Beschäftigte 27,84 28,46 27,66
Summe 33,55 0,00 34,57 32,77

Stellenplan

Beschäftigte und 
Beamte insgesamt

BESCHÄFTIGTE

Zwischensumme Beschäftigte

ZUSAMMENSTELLUNG

BEAMTE

Zwischensumme Beamte

Zahl der Stellen 2026 Zahl der Stellen 2025
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Aufwandsentschädigung, 
Vergütung Anzahl vorgesehen

im Jahr 2026
tats. besetzt 
am 30.06.2025 Erläuterungen

Ortsvorsteher lt. Satzung 1,00 1,00 1,00
Summe 1,00 1,00 1,00

Dienstanfänger geh. Dienst Anwärterbezüge 0,00 0,00 0,00
Auszubildende Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 1,00 1 Azubi bis 02.2026

Summe 1,00 1,00 1,00

II. Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende

Stellenplan
sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende

I. Ehrenbeamte
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Produkt-
gruppe Bezeichnung Bürger-

meister OV

B 2 A 13 A 12 A 11

11100001 Bürgermeister 1,00

11100006 Ortsvorsteher 1,00

11220000 Finanzverwaltung/Kasse 0,61 0,50

11100000 Steuerung 0,60 1,00

55500000 Forstwirtschaft 1,00

Summe 5,71 1,00 1,21 0,50 2,00 1,00

Produkt-
gruppe Bezeichnung

11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1

11100002 Sekretariat 0,87

11140000 Zentrale Funktionen 0,39 1,00

11210000 Personalwesen/-betreuung 0,37

11220000 Finanzverwaltung/Kasse 1,00 1,44 0,60 1,00

11240000 Gebäudemanagement 0,62 1,00 1,00 0,12 2,29

11250000 Bauhof 2,00 5,65 1,47 0,37

12200000 Ordnungswesen 1,00

12220000 Einwohnerwesen 1,79

12230000 Personenstandswesen 0,50 0,07

12250000 Sozialversicherung 0,16

21100000 Grundschule Kippenheim 0,58

21100000 Verlässliche Grundschule 0,28 0,36

52100000 Bauordnung 1,00 0,82

55300000 Friedhofswesen 0,10

Summe 27,84 1,00 0,00 0,00 2,02 3,52 2,87 1,42 4,79 7,50 1,47 0,58 2,29 0,37

0,80 (EG 9a) in Elternzeit

0,37 (EG 9b) ATZ

Stellenplan
Beamte und Beschäftigte

II. Beschäftigte
Entgeltgruppe Erläuterungen

Gehobener Dienst Erläuterungen

lt. Satzung

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
I. Beamte

0,16 (EG 9b) ATZ

1,00 (EG 6) ab 03.2026
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Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 

 

der Gemeinde Kippenheim 

 

Rechnungsjahr 2026 
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Berechnung der Mindestliquidität          

   

   

   

   

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023  11.639.358 Euro 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024  13.031.832 Euro 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025  12.580.040 Euro 

   

   

Summe 37.251.229 Euro 

   

Jahresdurchschnitt 12.417.076 Euro 

   

davon 2% 248.342 Euro 

   

   
Mindestbetrag der liquiden Mittel gem. § 22 Abs. 2 
GemHVO   

(Soll-Liquiditätsreserve):   

   

248.342 Euro 
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Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 

  

   Finanzhaushalt Finanzplanung 

  Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1) 
entspricht 

Konto / 
Kontenart 

Vorjahr  Haushaltsjahr  
Haushaltsjahr 

+1 
Haushaltsjahr 

+2 
Haushaltsjahr 

+3 

     EUR EUR EUR EUR EUR 

     1 2 3 4 5 

1   Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 171 u. 173 12.250.943     

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) 1492      

2b + 
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 
Wertpapiere 

141, 142, 
143 u. 1491      

2c + 
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen 

teilweise 
1691      

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) 239      

3b - 
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen 

teilweise 
2799      

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn  12.250.943     

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre       

6 + 
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5) 

      

7  + 
Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und 
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) 

      

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)  2.159.507 266.000 -1.714.700 -580.700 1.015.700 

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende  14.410.450 14.676.450 12.961.750 12.381.050 13.396.750 

10  -  davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 
teilweise  

204      

11  -             für sonstige bestimmte Zwecke gebunden       

12  =  vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel  14.410.450 14.676.450 12.961.750 12.381.050 13.396.750 

13   nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  236.505 248.342 261.639 269.193 278.099 
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

 
der Gemeinde Kippenheim 

 
Rechnungsjahr 2026 

 
 
 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan 

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** 

    2024    2025   2026    2027    

Jahr 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

1 * 2 3 4 5 

2023 0       

2024 0 
        

2025 0 
        

2026 0 
        

      

Summe:                 0 
 

0 
  

0  

  
0 

  
0 

      

Nachrichtlich 
im Finanzplan vorgesehene 
Kreditaufnahmen: 

 
0  

  
0 

  
0  

  
0 
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

 
 

Art 

voraussichtlicher Stand zu  
Beginn des Haushaltsjahres 

voraussichtlicher Stand zum  
Ende des Haushaltsjahres 

 TEUR 

1.  Ergebnisrücklagen 9.550 9.745 

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des  
ordentlichen Ergebnisses 

9.514 9.709 

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des  
Sonderergebnisses 

36 36 

2.  Zweckgebundene Rücklagen 0 0 

Rücklagen gesamt 9.550 9.745 

 

254



Anlage 14 

 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 

 

Art 
voraussichtlicher Stand zu Beginn 

des Haushaltsjahres 
TEUR 

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO 0 

    1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0 

    1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0 

    1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für 
Abfalldeponien 

0 

    1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0 

    1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0 

    1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 
Bürgschaften und Gewährleistungen 

0 

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO 0 

Rückstellungen gesamt 0 
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschl. Kassenkredite)  

 
 

der Gemeinde Kippenheim 
 

Rechnungsjahr 2026 
 
 
 
 
 

Art der Schulden 

voraussichtlicher Stand zu  

Beginn des 

Haushaltsjahres 

voraussichtlicher Stand 

zum  

Ende des 

Haushaltsjahres 

 TEUR 

1.1    Anleihen 
0 0 

1.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für 

Investitionen 0 0 

1.2.1 Bund 0 0 

1.2.2 Land 0 0 

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 0 

1.2.5 Kreditinstitute 0 0 

1.2.6 sonstige Bereiche 1) 0 0 

1.3    Kassenkredite 0 0 

1.4.   Verbindlichkeiten aus 

kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 

1.      Voraussichtliche Gesamtschulden 

Kernhaushalt 0 0 
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Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen 

Leistungsfähigkeit 

 

der Gemeinde Kippenheim 

 

Rechnungsjahr 2026 
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Kennzahl 

 
Einheit 

Ergebnis 
2024 

Planung 
2025 

Planung 
2026 

Planung 
2027 

Planung 
2028 

Planung 
2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 
E R T R A G S L A G E 

1. ordentliches Ergebnis 

absoluter Betrag EUR 609.712 842.960- 194.900 761.700- 288.100 189.500 

Betrag je Einwohner EUR/EW 108,53 151,18- 35,32 138,04- 52,21 34,34 

Aufwandsdeckungsgrad % 104,61 94,36 101,30 95,10 101,87 101,22 

 1.1. Steuerkraft - netto- 

 absoluter Betrag EUR 5.342.542 5.743.100 6.567.800 5.555.000 6.752.000 6.813.600 

 Betrag je Einwohner EUR/EW 950,97 1.029,97 1.190,25 1.006,71 1.223,63 1.234,80 

 Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 40,38 38,44 43,78 35,72 43,86 44,02 

 1.2. Betriebsergebnis - netto- 

 absoluter Betrag  EUR 4.732.830 6.586.060 6.372.900 6.316.700 6.463.900 6.624.100 

 Betrag je Einwohner  EUR/EW 842,44 1.181,14 1.154,93 1.144,74 1.171,42 1.200,45 

 Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 35,77 44,08 42,48 40,62 41,99 42,80 

2. Sonderergebnis 

absoluter Betrag EUR 0 0 0 0 0 0 

3. Gesamtergebnis 

absoluter Betrag EUR 609.712 842.960- 194.900 761.700- 288.100 189.500 

F I N A N Z L A G E 

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 

absoluter Betrag EUR 1.354.534 102.340 1.174.400 236.300 1.374.300 1.280.700 

Betrag je Einwohner EUR/EW 241,11 18,35 212,83 42,82 249,06 232,10 

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss 

absoluter Betrag EUR 0 0 0 0 0 0 

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel 

Absoluter Betrag EUR 1.354.534 102.340 1.174.400 236.300 1.374.300 1.280.700 

Betrag je Einwohner EUR/EW 241,11 18,35 212,83 42,82 249,06 232,10 

7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) 

absoluter Betrag EUR 231.971- 257.599- 270.672- 273.862- 276.000- 278.099- 

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 

absoluter Betrag EUR 12.560.442 10.878.082 14.676.450 12.961.750 12.381.050 13.396.750 

K A P I T A L L A G E 

9. Eigenkapital 

absoluter Betrag EUR 1)      

 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) 

 absoluter Betrag EUR 1)      

 9.2 Eigenkapitalquote 

 Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme % 1)      

 9.3. Fremdkapitalquote 

 Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 1)      

10. Anlagendeckung 

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 1)      

11. Verschuldung 

absoluter Betrag EUR 0 0 0 0 0 0 

Betrag je Einwohner EUR/EW 0 0 0 0 0 0 

 11.1. Nettoneuverschuldung 

 absoluter Betrag EUR 0 0 0 0 0 0 

 
1) Angaben können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgen. 
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Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

der Gemeinde Kippenheim  per 01.01.2026

Art der Bürgschaft Bürgschaft zugunsten Betrag

Ausfallhaftung L-Bank

Wohnungsbaudarlehen Baden-Württemberg
201.991 €
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I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt zum 30.06.2025 5.518

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl  (§6 FAG)
Grund-

steuer A

Grund-

steuer B

Gewerbe-

steuer

IST-Aufkommen im HJ 2024 19.025 716.611 3.342.686

Hebesätze 300% 300% 340%

Grundbeträge 6.342 238.870 983.143

Anrechnungssätze 195% 185% 290%

Anrechnungsbeträge 12.366 441.909 2.851.115

Summe Anrechnungsbeträe Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer 3.305.390

Gewerbesteuerumlage 2024 -344.100

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen 3.342.686

: Hebesatz 340%

x Umlagesatz 35,0%

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024 3.362.309

Gesamtbetrag 7.774.126.687

x Schlüsselzahl 0,0004325

Familienleistungsausgleich 2024 271.302

Gesamtbetrag 627.289.525

x Schlüsselzahl 0,0004325

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2024 426.480

Gesamtbetrag 533.100

hiervon 80%

Steuerkraftmesszahl 7.021.381

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 7.021.381

+ Schlüsselzuweisungen nach der  

   mangelnden Steuerkraft 1.743.299

Steuerkraftsumme 8.764.680

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.2024 5.518

x Kopfbetrag 1.855,50

Bedarfsmesszahl A 10.238.649

Fläche (in qm) 20.847.692

erhöhte Einwohnerzahl 5.518

x Kopfbetrag B 89,60

Bedarfsmesszahl B 494.413

Bedarfsmesszahl  (A + B) 10.733.062

Kommunaler Finanzausgleich 2026
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V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 10.733.062

./. Steuerkraftmesszahl 7.021.381

Schlüsselzahl 3.711.681                

Ausschüttungsquote 70%

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2.598.176

VI. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 FAG) 

Bedarfsmesszahl 10.733.062

davon 60% 6.439.837

./. Steuerkraftmesszahl 7.021.381

Unterschiedsbetrag  0,00

(Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl)

hiervon

Mehrzuweisung 30% 0

VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale (§4 FAG)

Einwohnerzahl zum 30.06.2025 5.518

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.588,38

Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt 2.123,00

Anteil Kippenheim am Landesdurchschnitt 74,82%

Anrechnungssatz 125,00%

erhöhte Einwohnerzahl 6.898

Investitionspauschale je Einwohner 150,00

Kommunale Investitionspauschale 1.034.625

(Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)

VIII. Verkehrslastenausgleich (§§26 u. 27 FAG)

Gemeindeverbindungsstraße in km 1,60  

x Pauschale je km 2.500

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstaßen 4.000

Pauschale Zuweisungen Straßenbau (ha) 2.085  

x Pauschale je ha 8,40

Paushale Investitionszuweisung Straßenbau 17.514,00 21.514

IX. Familienleistungsausgleich (§29a FAG)

Gesamtbetrag 666.600.000

x Schlüsselzahl 0,0004325 288.305

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag 8.518.000.000

x Schlüsselzahl 0,0004325 3.684.035

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtbetrag 1.431.000.000

x Schlüsselzahl 0,0004592 657.167
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XII. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer 2.500.000

: Hebesatz 340%

x Umlagesatz 35% 257.353

XIII. Kreisumlage (§35 FAG)

Steuerkraftsumme 8.764.680

x Hebesatz 32,5% 2.848.521

XIV. Finanzausgleichsumlage (§1 FAG)

Steuerkraftsumme 8.764.680

x Hebesatz 22,40% 1.963.288
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des 

 

Eigenbetriebs 

 

Wasserversorgung Kippenheim 

 

2026 
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WASSERVERSORGUNG KIPPENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2026
(1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026)

Der Gemeinderat hat am 23.02.2026 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgeset­
zes sowie der §§ 1 bis 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 
und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung 
folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Kippenheim für das Wirtschaftsjahr 
2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 615.000 €

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von 616.800 €

1.3 Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1,1 und 1.2) -1.800 €

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit von 585.800 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit von 413.700 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender
Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 172.100 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 57.600 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 131.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -73.900 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschussf-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 98.200 €

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 50.000 €

2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 146.200 €
2.10 Veranschlagter FinanzierungsmittelüberschussZ-bedarf 

aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von

-96.200 €

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel­
bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

2.000 €
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§2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird
festgesetzt auf 50.000 €

§3 
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Gutbrod, Bürgermeister
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 
des Eigenbetriebs Wasserversorgung 

 
 
 
 

Wirtschaftsplan 2024 

 
Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 19. Februar 2024 beschlossen. Dieser sieht im Erfolgsplan Erträge von 
560.000 € und Aufwendungen von 545.400 € vor. Der Liquiditätsplan sieht zur 
Finanzierung der Investitionen einen Finanzierungsmittelbedarf von 455.000 € 
sowie eine Darlehensaufnahme von 346.400 € vor. 
 
Im Erfolgsplan zeichnet sich zum Jahresende ein planmäßiger Verlauf ab. 
Nachdem die badenovaNetze GmbH ab dem Jahr 2021 die Betreuung der 
Trinkwasserversorgung übernommen hat, wurde diese ab dem 01.03.2023 auch 
mit der Betreuung des Leitungsnetzes beauftragt. Somit führt die badenovaNetze 
GmbH sämtliche bei der Wasserversorgung anfallenden Arbeiten. Dies war 
notwendig nachdem der Bauhofleiter, welcher auch gleichzeitig die Funktion des 
Wassermeisters Inne hatte, sein Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde gekündigt 
hat.  
 
Im Jahr 2022 war als große Baumaßnahme die Sanierung des Tiefbrunnens in 
Schmieheim vorgesehen. Mit den Bauarbeiten wurde zwar im Jahr 2022 
begonnen, die Fertigstellung erfolgt jedoch erst im Jahr 2023. Erfreulicherweise 
mussten die im Plan 2023 veranschlagten Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch 
genommen werden.  
Im Jahr 2022 war ursprünglich auch vorgesehen eine Trennung der 
Wasserkammern im Hochbehälter Kippenheim durchzuführen. Da jedoch 
während den Arbeiten am Tiefbrunnen Schmieheim die Versorgung des Ortsteils 
Schmieheim über die neue Verbindungsleitung aus Kippenheim erfolgen musste, 
hat man diese Maßnahme ins Jahr 2023 verschoben um kein Versorgungsrisiko 
einzugehen. Nachdem sich technische Probleme ergeben haben, war man 
gezwungen, die Maßnahme in Teilen zu überplanen, was letztendlich dazu 
geführt hat, dass auch im Jahr 2023 keine Umsetzung erfolgt ist. Ebenso hat sich 
der Baubeginn der Erschließung des Baugebietes „Am Herrschaftswald“ 
verzögert, sodass die Abrechnung der Maßnahme erst im Jahr 2025 erfolgen 
wird. 
Im Anschluss an die Erschließungsarbeiten „Am Herrschaftswald“ wurde mit dem 
Kanalaustausch und dem Austausch der Wasserleitung in der Dorfstraße 
begonnen. 
 
Der geplante Kredit über 346.400 € wurde bislang nicht aufgenommen. 
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Wirtschaftsplan 2025 
 
Der Wirtschaftsplan 2025 sieht im Erfolgsplan Erträge von 573.000 € und 
Aufwendungen von 577.300 € vor. Der Finanzierungsmittelbedarf für die 
geplanten Investitionen beträgt 144.000 €. Zur Finanzierung ist eine 
Darlehensaufnahme in Höhe von 100.000 € veranschlagt, genehmigt wurden 
vom Landratsamt lediglich 90.000 €. 

 
Die geplanten Investitionsmaßnahmen wurden Großteils fertiggestellt und 
endabgerechnet. 
 
Die Kreditermächtigungen aus 2024 über 346.400 € und aus 2025 über 90.000 
€ wurden im Jahr 2025 zur Aufnahme eines Trägerdarlehens über 435.000 € 
genutzt. 
 
 

 
Wirtschaftsplan 2026 

 
 
Der Wirtschaftsplan 2026 sieht im Erfolgsplan Erträge von 615.000 € und 
Aufwendungen von 616.800 € vor. Der Finanzierungsmittelbedarf für die 
geplanten Investitionen beträgt 73.900 €. Zur Finanzierung ist eine 
Darlehensaufnahme in Höhe von 50.000 € veranschlagt. 
 
Im Erfolgsplan wurden die erfahrungsgemäß anfallenden Erträge und 
Aufwendungen veranschlagt.  
 
Für Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2026 u.a. vorgesehen: 
 

• Auf Vorschlag der badenovaNetze GmbH wurden auch die Mittel zum 
Austausch diverser Analysemessgeräte in den Hochbehältern und den 
Tiefbrunnen Kippenheim und Schmieheim bereitgestellt. 

• Die Weiterführung des Austauschs der Wasserleitung in der Dorfstraße im 
Rahmen der Kanalsanierungsmaßnahmen 
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Erfolgsplan
2026
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Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan

2026
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Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität  

Nr. 

  Liquiditätsplan Finanzplanung  

    
Vorjahr Wirtschafts-

jahr 
Wirtschafts-

jahr 
Wirtschafts-

jahr 
Wirtschafts-

jahr 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)  2025  2026 2027 2028 2029 

    EUR EUR EUR EUR EUR 

    1 2 3 4 5 

1   Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) -309.349         

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn           

2b + 
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 
Wertpapiere 

     

2c + 
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen 
Eigenbetrieben der Gemeinde 

     

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 0          

3b - 
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen 
Eigenbetrieben der Gemeinde. 

     

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn -309.349          

5 - Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)           

6 +/- 
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 
Nummer 40 EigBVO-HGB) 3) 

227.625 2.000 -700 -19.300 22.600 

7 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende -81.724  -79.724  -80.424 -99.724 -77.124 

8  -  Davon für bestimmte Zwecke gebunden4)  - - - - - 

9  =  vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel -81.724  -79.724  -80.424  -99.724 -77.124 

 

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden. 
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB). 

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. 
4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen. 
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Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2026
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Eigenbetrieb Wasserversorgung   

Gläubiger Laufzeit
Anfangs-

bestand

Stand am

31.12.2025
Tilgung

Stand am

31.12.2026

DGHYP

3019168801

2002

bis 2028
161.000,00 23.639,63 4,99% 989,53 10.264,39 13.375,24

DGHYP

3019168804

2004

bis 2031
335.000,00 103.880,76 4,31% 4.206,03 16.932,49 86.948,27

Landesbank Baden-Württemberg

606 911 294

2005

bis 2030
500.000,00 194.761,73 3,87% 7.218,67 22.131,33 172.630,40

Sparkasse Offenburg

6000554435

2016

bis 2026
235.000,00 21.112,72 0,67% 35,36 21.112,72 0,00

Trägerdarlehen 2022                    

Gemeinde Kippenheim

2022     

bis 2062
1.000.000,00 900.000,00 1,50% 13.500,00 25.000,00 875.000,00

Trägerdarlehen 2025                    

Gemeinde Kippenheim

2025

bis 2065
435.000,00 424.125,00 3,25% 13.784,06 10.875,00 413.250,00

Summe - 2.666.000,00 1.667.519,84 - 39.733,65 106.315,93 1.561.203,91

Zinsen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen

zu Beginn und zu Ende des Wirtschaftsjahres 2026
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Stellenplan 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 

Stellenbezeichnung Entgeltgruppe Anzahl der Stellen 2026 

Beschäftigte/r - 0 

Gesamt:  0 

 

 

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Kippenheim hat kein eigenes Personal beschäftigt. 
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

 
 

Art 

voraussichtlicher Stand zu  
Beginn des Haushaltsjahres 

voraussichtlicher Stand zum  
Ende des Haushaltsjahres 

 TEUR 

1.  Ergebnisrücklagen 0 0 

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des  
ordentlichen Ergebnisses 

0 0 

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des  
Sonderergebnisses 

0 0 

2.  Zweckgebundene Rücklagen 0 0 

Rücklagen gesamt 0 0 
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

 
des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Kippenheim 

 
Rechnungsjahr 2026 

 
 
 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan 

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** 

    2024    2025   2026    2027    

Jahr 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

1 * 2 3 4 5 

2023 0       

2024 0 
        

2025 0 
        

2026 0 
        

      

Summe:                 0 
 

0 
  

0  

  
0 

  
0 

      

Nachrichtlich 
im Finanzplan vorgesehene 
Kreditaufnahmen: 

 
346  

  
90 

  
50  

  
75 
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Haushaltsplan 
 

der 

 

Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim 

 

2026 
 
 
 
 
 
 
 

285



Haushaltssatzung
der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim 

für das Haushaltsjahr 2026
01.01. bis 31.12.2026

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 23.02.2026 aufgrund § 101 der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 31 des Stiftungsgesetzes für 
Baden-Württemberg vom 4. Oktober 1977 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 94.600 €

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 99.400 €

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -4.800 €

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0€

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0€

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0€

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -4.800 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 81.100 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 53.400 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 27.700 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0€

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0€

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 0€

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 27.700 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0€

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0€

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0€

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 27.700 €
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§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000 EUR.
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der 

Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim 

 

 

Haushalt 2024  

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner Eigenschaft als 

Stiftungsrat am 19.02.2024 beschlossen.  

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:  

• Ordentliche Erträge    118.900 € 

• Ordentliche Aufwendungen    91.800 € 

• Ordentliches Ergebnis     27.100 € 

Eine wesentliche Änderung gegenüber den Vorjahren hat sich im Jahr 2024 nicht ergeben. 

 

Haushalt 2025  

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat in seiner Eigenschaft als 

Stiftungsrat am 17.02.2025 beschlossen. 

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:  

• Ordentliche Erträge    114.900 € 

• Ordentliche Aufwendungen  100.900 € 

• Ordentliches Ergebnis     14.000 € 

Die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2025 liegt noch nicht vor. Die Abschlussbuchungen 

wurden auch noch nicht vorgenommen. 

 

Haushalt 2026  

Der Haushaltsplan 2026 wurde anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erstellt.  

Bei der Planung wurde der Wegfall der Betreuungspauschale, die Reduzierung des 

Betreuungsangebots sowie der Wegfall des Angebots von Gästezimmer und Pflegebad 

berücksichtigt.  

Neben der laufenden Gebäudeunterhaltung wurden Mittel für die Einrichtung eines 

Parkplatzes für Elektromobile in den Haushalt eingestellt.  

Die Stiftung ist seit Ende 2025 schuldenfrei.  

Im Jahr 2026 ist kein Zuschuss der Gemeinde erforderlich. 

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde im Jahr 2027 die anstehende Dachsanierung von 

Haus Nr. 3 berücksichtigt. 
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Stellenplan 

Stiftung Seniorenwohnstift 

 

Stellenbezeichnung Entgeltgruppe Anzahl der Stellen 2026 

Beschäftigte/r - 0 

Gesamt:  0 

 

 

Die Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim hat kein eigenes Personal beschäftigt. 
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Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 

  

   Finanzhaushalt Finanzplanung 

  Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1) 
entspricht 

Konto / 
Kontenart 

Vorjahr  
Haushaltsjahr 

2026 

Haushaltsjahr 
+1 

Haushaltsjahr 
+2 

Haushaltsjahr 
+3 

     EUR EUR EUR EUR EUR 

     1 2 3 4 5 

1   Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 171 u. 173 18.660     

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) 1492      

2b + 
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 
Wertpapiere 

141, 142, 
143 u. 1491      

2c + 
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen 

teilweise 
1691      

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) 239      

3b - 
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen 

teilweise 
2799      

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn  18.660     

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre       

6 + 
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5) 

      

7  + 
Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und 
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) 

      

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)  159 27.700 -42.700 31.900 31.500 

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende  18.501 46.201 3.501 35.401 66.901 

10  -  davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 
teilweise  

204      

11  -             für sonstige bestimmte Zwecke gebunden       

12  =  vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel  18.501 46.201 3.501 35.401 66.901 

13   nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  1.106 1.219 1.033 1.555 1.576 
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

 
 

Art 

voraussichtlicher Stand zu  
Beginn des Haushaltsjahres 

voraussichtlicher Stand zum  
Ende des Haushaltsjahres 

 TEUR 

1.  Ergebnisrücklagen 199 194 

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des  
ordentlichen Ergebnisses 

199 194 

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des  
Sonderergebnisses 

0 0 

2.  Zweckgebundene Rücklagen 0 0 

Rücklagen gesamt 199 194 
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

 
der Stiftung Seniorenwohnstift 

 
Rechnungsjahr 2026 

 
 
 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan 

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** 

    2024    2025   2026    2027    

Jahr 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

1 * 2 3 4 5 

2023 0       

2024 0 
        

2025 0 
        

2026 0 
        

      

Summe:                 0 
 

0 
  

0  

  
0 

  
0 

      

Nachrichtlich 
im Finanzplan vorgesehene 
Kreditaufnahmen: 

 
0  

  
0 

  
0  

  
0 
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand 

der Schulden  
zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres 2026 

 
 

 
 

 
Schulden (ohne Kassenkredite) 

 

Gläubiger Laufzeit 
Anfangs- 
bestand 

Stand am 
31.12.2025 

Zinsen Tilgung 
Stand am 
31.12.2026 

- - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Summe - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

 
 
Die Stiftung Seniorenwohnstift ist seit dem 31.12.2025 schuldenfrei. 
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Darstellung der Gebühren, Steuern und Beiträge der Gemeinde Kippenheim 

Betreff Satz Betrag

Gewerbesteuer 340 v.H.

Grundsteuer A 320 v.H.

Grundsteuer B 205 v.H.

Erschließungsbeitrag 95 v.H

Abwasser Schmutzwassergebühr je cbm 2,73 €

Niederschlagswassergebühr je qm 0,14 €

Abwasserbeitrag

je m² Nutzungsfläche 2,65 €

Wasserversorgung Wasserzins je cbm 2,20 €  *)

Zählermiete jährlich

Wasserzähler

Maximaldurchfluß 3 - 5 cbm 15,60 €  *)

Maximaldurchfluß 10 cbm 21,60 €  *)

Maximaldurchfluß 20 cbm 31,20 €  *)

Maximaldurchfluß 40 cbm 204,00 €  *)

Maximaldurchfluß 60 cbm 240,00 €  *)
 

Wasserversorgungsbeitrag

je m² Nutzungsfläche 2,60 €  *)

Hundesteuer Ersthund 90,00 €

Zweithund 180,00 €

erster Kampfhund/gefährlicher Hund 750,00 €

weiterer Kampfhund/gefährlicher Hund 1.500,00 €

jeder Zwinger 225,00 €

Bürgerhaus Kippenh. Nutzung Festsaal komplett auf Stundenbasis

a) örtliche Vereine 15,00 €

b) Einheimische 30,00 €

c) sonstige Nutzer 60,00 €

Nutzung Seminarraum auf Stundenbasis

a) örtliche Vereine 10,00 €

b) Einheimische 20,00 €

c) sonstige Nutzer 40,00 €

Nutzung Foyer incl. Küche auf Stundenbasis

a) örtliche Vereine 5,00 €

b) Einheimische 10,00 €

c) sonstige Nutzer 20,00 €

Nutzung Bürgerhaus komplett (Nutzungszeit 08:00 bis 19:00 Uhr)

(ohne Seminarraum + Bücherei)

a) örtliche Vereine 200,00 €

b) Einheimische 500,00 €

c) sonstige Nutzer 1.000,00 €

*)  zuzügl.   7% MWSt.   
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Betreff Satz Betrag

Nutzung Bürgerhaus komplett (ganztätige Nutzung)

(ohne Seminarraum + Bücherei)

a) örtliche Vereine 400,00 €

b) Einheimische 1.000,00 €

c) sonstige Nutzer 2.000,00 €

Nutzung Seminarraum ganztätige Nutzung

a) örtliche Vereine 200,00 €

b) Einheimische 500,00 €

c) sonstige Nutzer 1.000,00 €

Nutzung Foyer incl. Küche ganztätige Nutzung

a) örtliche Vereine 100,00 €

b) Einheimische 250,00 €

c) sonstige Nutzer 500,00 €

Nutzung Kühlraum 

a) örtliche Vereine 20,00 €

b) Einheimische 50,00 €

c) sonstige Nutzer 100,00 €

Nutzung Festplatz (incl. Toilettennutzung)

a) örtliche Vereine 150,00 €

b) Einheimische 375,00 €

c) sonstige Nutzer 750,00 €

Turnhalle Schmieheim Versammlungen einheimische Vereine 50,00 €

Veranstaltungen ohne Tanz mit Bewirtung 100,00 €

Veranstaltungen mit Tanz und Bewirtung 180,00 €

Familienfeiern 150,00 €

Anbau 50,00 €

Mühlbachhalle Sporthalle einschl. Foyer

gesamte Halle je Std. 15,00 €

2/3 Halle je Std. 10,00 €

1/3 Halle je Std. 5,00 €

Auswärtige Verein = Aufschlag von 50%

Foyer, Küche ohne Hallenbenutzung am Tag 50,00 €

Benutzung Umkleide/Dusche/Toilette ohne Hallenbenutzung am Tag 25,00 €

Friedhofsgebühren Bestattung

in einem einfachtiefen Grab 670,00 €

in einem doppeltiefen Grab 790,00 €

von Personen unter 5 Jahren 280,00 €

von Tot- und Fehlgeburten 160,00 €

Beisetzung von Urnen

in einem Urnenerdgrab 160,00 €

in einer Urnenstele 130,00 €

Überlassung eines Reihengrabes

Personen im Alter von 5 und mehr Jahren 840,00 €

Reihenrasengrab für Personen im Alter von 5 un mehr Jahren 1.370,00 €

Personen unter 5 Jahren 300,00 €

Anonymes Erdrasengrab 1.160,00 €

Überlassung eines Urnenreihengrabes

Urnenreihengrab 620,00 €

Urnenkammerreihengrab 700,00 €

Urnenrasenreihengrab ohne Grabplatte 710,00 €

Anonymes Urnenrasengrab 710,00 €

Gärtnergepflegtes Urnenreihengrab 710,00 €
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Betreff Satz Betrag

Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

Einzelwahlgrab 1.790,00 €

Einzelrasenwahlgrab 2.730,00 €

Wahlgrab doppeltief 2.320,00 €

Rasenwahlgrab doppeltief 3.260,00 €

Wahlgrab doppelbreit 2.770,00 €

Wahlgrab doppelbreit und doppeltief   3.790,00 €

Urnenwahlgrab   1.140,00 €

Urnenkammerwahlgrab 1.160,00 €

Urnenrasenwahlgrab ohne Grabplatte 1.215,00 €

Gärtnergepflegtes Urnenwahlgrab 1.215,00 €

Erneuter Erwerb des Nutzungsrechts
für die Dauer einer Nutzungsperiode wie oben

für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach

dem Verhälntnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer

Benutzung der Friedhofshalle und Leichenzellen

Benutzung der Friedhofshalle, pauschal 260,00 €

Benutzung der Leichenzelle, pauschal 90,00 €

Sonstige Leistungen

Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder 

Urnen, je Hilfskraft und angefangene Stunde

40,00 €

Zuschlag in besonders erschwerten Fällen 50%

321



KW 31 Forstwirtschaft!. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr. Untere Forstbehörde
Betrieb (Nr.) Betrieb (Name)

von Jahr bis Jahr
39 Gemeindeverwaltung 

Kippenheim

317 Ortenaukreis Revier (Nr.) Revier (Name) 1 2026 13 2026
34 Kippenheim-Mahlberg

Holzbodenfläche haH Jährliches Soll EFm o.R. Ausgeglichenes Soll EFm o.R. Jährl. Nutzungsplan
EFm o.R.

630 4.000 3.688 4.000

Aufgestellt:

BuA Bezeichnung
Einnahmen / Erlöse

Kasse Verrechnung
EUR EUR

Ausgaben 1 Kosten
Kasse Verrechnung
EUR EUR

Überschuss / 
Zuschuss 

EUR

A Holzernte 220.000 120.000 100.000

B Kulturen 34.900 -34.900

C Waldschutz 5.400 -5.400

D Bestandespflege 19.000 -19.000

E Erschließung 15.000 -15.000

F
Verwaltungsjagd und 
Fischerei 14.900 14.900

G
Regiemaschinen 500 -500

H
Nebennutzungen und 
Nebenbetriebe 400 400

H
Ökokonto 900 900

K Erholungsvorsorge 4.500 -4.500

L
Gemeinkosten des
Forstbetriebs 8.800 -8.800

N
Verwaltungskosten nur 
Nichtstaatswald 44.300 138.900 -94.600

N
Mehrbelastungsausgleich 13.000 13.000

P Löhne

Z22
Beratung, Wirtschaftsv., im 
PW 200 200

Kassenwirksame Beträge 292.400 347.000 -54.600

Verrechnungen 1.300 1.300

Ergebnis 293.700 347.000 -53.300

Anerkannt:

Gemeindeverwaltung KippenheimUntere Forstbehörde Ortenaukreis

Ort, Datum

Offenburg, 21.01.2026
Ort, Datum

K / P p A U li A i ili 20. / 2 2 A
Unterschrift 7 0 00 Unterschrift

7/ U A u 6

KW31 Plan Seite: 1 von 1 21.01.2026
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